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JUGENDKULTURPREIS 2010

ZIEL

Der Jugendkulturpreis des Landes wird für bildende  Kunst, 
Literatur, innovative Musik, Kabarett, Film, Fotografie, Tanz, ... 
vergeben.
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                                                          Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen
                                                                                                     (Johann Wolfgang von Goethe)

Liebe Jugendliche! 

Der Jugendkulturpreis bietet alljährlich kreativen Köpfen im Burgenland die Chance, ihr Können einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich freue mich, dass es auch heuer -  Dank der tatkräftigen Unterstützung der 
Esterházy Betriebe - gelungen ist, diesen Wettbewerb durchzuführen. Die Familie Esterházy gehörte einst zu den 
großen Förderern und Mäzenaten. Und auch heute hat sich Esterházy verpflichtet, die Kunstschätze zu pflegen, 
zu erhalten und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wir leben in einer Zeit, in der vielfältige Aspekte künstlerischen Gestaltens vorhanden sind. Kunst braucht aber 
auch die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit und daher ist es mir wichtig, ́ Raum für Kunst´ zu schaffen. Der 
Jugendkulturpreis zeigt alljährlich die vielen Facetten junger Kunst im Burgenland auf und bietet eine gute 
Möglichkeit, sich auszutauschen und inspirieren zu lassen!

Als Landeshautpmann-Stellvertreter lade ich die Jugend des Burgenlandes ein, sich an diesem Wettbewerb zu 
beteiligen und Werke einzureichen. Die Palette an Möglichkeiten ist groß, sei es im Bereich Musik, Literatur, Film, 
Fotografie oder bildende Kunst. 

Ich bin überzeugt davon, dass auch diesmal wieder viele meinem Aufruf Folge leisten werden und beim 
Jugendkulturpreis 2010 mitmachen!     
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Mag. Franz Steindl
Landeshauptmann-Stv.
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  TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Teilnahmeberechtigt sind alle BurgenländerInnen bis zum Alter von 27 Jahren (Jg. 1983 und jünger), sowie alle SchülerInnen an burgenländischen Schulen. 
Alle bisherigen LandessiegerInnen (Erstplazierte) des Jugendkulturpreises sowie des Burgenländischen Bandwettbewerbes sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.

Jede Künstlerin/jeder Künstler kann zu den untenstehenden Bedingungen gleichzeitig in mehreren Bereichen seine/ihre Kunstwerke einreichen.
Die Werke müssen in den letzten beiden Jahren entstanden und dürfen noch nicht ausgezeichnet worden sein. 
Die PreisträgerInnen erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Daten und ihrer Werke einverstanden.

Bildende Kunst: Jede Künstlerin/jeder Künstler hat 3 Werke (Malerei, Skulpturen, ... ) einzureichen. Name, Anschrift oder Signatur dürfen NICHT auf der 
Vorderseite angebracht sein, sondern auf der Rückseite "links unten".

Musik: Jede Komponistin/jeder Komponist hat 2 Werke einzureichen. Bei Kompositionen mit Text ist der Text beizulegen.
Die Einreichung der Kompositionen ist in allen digitalen Formen (CD, DVD, USB-Stick, ...) und auch auf elektronischem Weg an office@ljr.at möglich (MP3).

Fotografien: Es sind 3 Arbeiten einzureichen.
a) Das Grundformat bei Einzelbildern muss mindestens 20 x 30 cm, jedoch maximal 50 x 70 cm groß sein. 
b) Jedes  Einzelbild bzw. jede Fotoserie muss auf einem Trägermaterial (z.B. Fotokarton oder Bilderrahmen ohne Glas, etc.)    
     aufgebracht sein.
c) Jede Fotoserie hat aus mindestens 3 Bildern zu bestehen, maximal jedoch aus 5 Bildern.
d) Auf der Vorderseite der Fotos darf kein Titel/Text/Legende angeführt werden. Name, Anschrift oder Signatur dürfen NICHT auf der Vorderseite  
    angebracht sein, sondern auf der Rückseite "links unten”

Filme/Videos: Bei Filmen/Videos kann nur ein Werk eingereicht werden.
a) Der Film/das Video darf maximal 15 Minuten lang sein.
b) Bei Kurzfilmen sollten drei Filme mit einer maximalen Länge von je 5 Minuten eingereicht werden.

Literatur: 3 Werke bei Gedichten und Kurzgeschichten, 1 Werk bei Theaterstücken, Büchern, etc.
Bei nicht-deutschsprachigen Texten mit deutscher Übersetzung einreichen.

Die von der Jury getroffene Entscheidung ist unwiderruflich. Für abhanden gekommene bzw. beschädigte Werke wird keine Haftung übernommen.
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JURY

Die Wertung der eingesandten Werke erfolgt unter 

Ausschluss des Rechtsweges durch eine Fachjury. 

Die Namen der Juroren werden bei der Preisverleihung 

bekanntgegeben.

PREISVERLEIHUNG

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines Festaktes im ORF 
Landesstudio Burgenland in Eisenstadt im November 2010.

INFORMATION
Simone Rosenitsch, Tel.: 02682/600-2910, E-Mail: office@ljr.at,  www.ljr.at

PREISE

1. Preis 2.000,-- Euro
2. Preis 1.500,-- Euro
3. Preis 1.000,-- Euro
4. Preis    750,-- Euro
5. Preis    500,-- Euro
6. - 10. Preis          je 300,-- Euro

BEWERBUNGSFRIST

Die Werke und das ausgefüllte Bewerbungsblatt müssen bis 
spätestens 30. September 2010 beim Veranstalter eingelangt sein.
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